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Studienauftrag im Einladungsverfahren 
 

Geerenstrasse Ost, Kloten 
 
Schlussbericht im Einladungsverfahren 
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1. Auftraggeber und Verfahrensleitung 

Auftraggeber sind die Eigentümer des Planungsperimeters: 
- Peter Fürpass, Geerenstrasse 34, 8302 Kloten 
- Viktor Sauter, Rothfluhstrasse 21, 8702 Zollikon 
- Rosa Brunner, v.d. Monika Hardmeier und Dr. Doris Affentranger, Geerenstrasse 22, 8302 Kloten 
 
Die Projekt- und Verfahrensleitung lag bei der Stadt Kloten, Lebensraum + Sicherheit. 
 

 
Abbildung 1: Eigentumsverhältnisse 

 
 

2. Verfahren und Jury 

Der einstufige Studienauftrag mit Zwischenbesprechung im Einladungsverfahren wurde in Anlehnung an 
die SIA-Ordnung 143 (Abweichungen: paritätische Aufteilung Jury, Einstimmigkeit, Folgeauftrag, Hono-
rare) und nicht anonym durchgeführt. Die Auftraggeber beauftragten vier Architekturbüros mit der Ausar-
beitung von Vorstudien für die Überbauung der Grundstücke gemäss Perimeter (grün/rot in Abbildung). 
Zusätzlich war für die Grundstücke im Betrachtungsperimeter (blau/rot) eine mögliche Weiterentwicklung 
in Form von Volumenstudien aufzuzeigen. 
 
Die Zwischenbesprechung diente der Präsentation des aktuellen Arbeitsstandes und der Sicherstellung, 
dass die Aufgabe und die Rahmenbedingungen stufengerecht umgesetzt werden. 
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grün/rot = Planungsperimeter / blau/rot = Betrachtungsperimeter 

 

Das Beurteilungsgremium bestand aus folgenden Mitgliedern: 
 
Mitglieder mit Stimmrecht: 
- Philipp Lenzi, Stadtplaner Kloten und ewp AG Effretikon (Vorsitz) 
- Zita Cotti, Dipl. Architektin ETH/SIA, Zürich 
- Mateja Vehovar, Dipl. Architektin ETH/SIA, Zürich 
- Viktor Sauter, Eigentümer Kat.-Nrn. 245, 247, 987, 2402 
- Monika Hardmeier, Vertreterin Eigentümerschaft Kat.-Nr. 244 
- Peter Fürpass, Vertreter Eigentümer Kat.-Nr. 4668 

Beratende Mitglieder: 
- Dr. Doris Affentranger, Vertreterin Eigentümerschaft Kat.-Nr. 244 
- Max Eberhard, Bauvorstand Kloten 
- Marc Osterwalder, Stadt Kloten, Verfahrensbegleitung und Reservemitglied Jury 

Zita Cotti konnte krankheitshalber an der Jurierung vom 22. Januar 2016 nicht teilnehmen. Marc Oster-
walder übernahm als Reservemitglied ihren Platz in der Jury. 
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3. Ziele und Teilnehmer/innen 

 

Ziel des Studienauftrages war, anhand von Studien die für die Grundstücke optimalste Neubebauung zu 
finden. Gesucht wurde trotz dem hohen Ausnützungsziel eine möglichst hochwertige Lösung. Die Ge-
bäude hatten auf die heutige Eigentümerstruktur und auch auf eine Etappierung (Qualität der Zwischen-
stadien) Rücksicht zu nehmen. Anpassungen der Grundstücksgrenzen sollten vermieden werden (vorbe-
halten kleinere Grenzbereinigungen). 
 
Ein weiteres Ziel besteht darin, für die zukünftige Glattalbahnverlängerung den notwendigen Raum zu si-
chern und zugleich die Erschliessung für die zu beplanenden Grundstücke rückwärtig zu regeln. 

Die Projekte wurden anhand folgender Kriterien bewertet (Reihenfolge nicht wertend): 
- Qualität des Gesamtkonzeptes in Bezug auf die städtebauliche Situation, die Qualität des Freiraums, 

die Verkehrsträger (Glattalbahn, Lärmimmissionen Linden-/Industriestrasse) und die Etappierbarkeit 
(Funktionalität und Qualität der Zwischenstadien) 

- Kohärenz der Umsetzung mit den Vorgaben 
- Funktionalität der Grundrisse 
- Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
- Nachhaltigkeit und Umwelt 

Folgende Teams haben am Studienauftragsverfahren teilgenommen: 
- 4plusarchitektinnen GmbH, Turbinenweg 4, 8610 Uster 
- Arndt Geiger Hermann AG, Mythenquai 345, 8038 Zürich 
- Bauman Roserens Architekten ETH SIA BSA, Limmatstrasse 285, 8005 Zürich 
- Züst Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau AG, Limmatstrasse 65, 8005 Zürich 

Urheberrecht: 
Das Urheberrecht verbleibt bei den Teilnehmenden. Sie erklärten mit der Abgabe eines Projektes, über 
die Urheberrechte an ihrem Projekt zu verfügen. Sie sicherten zu, dass keine Rechte Dritter verletzt wur-
den. Die eingereichten Unterlagen sind ins Eigentum der Auftraggeber übergegangen. 

 

4. Termine 

- 4. September 2015 Abgabe Unterlagen und Begehung mit Teams 
- bis 14. September 2015 Fragen Teams 
- bis 18. September 2015 Beantwortung Fragen per E-Mail 
- 2. November 2015 Zwischenbesprechung mit Präsentation durch Teams 
- 18. Dezember 2015 Abgabe Projekte 
- 6. Januar 2016 Abgabe Modelle 
- 22. Januar 2016 Jurierung 

 
 

5. Veröffentlichung / Ausstellung 

Die Beiträge werden während zehn Tagen veröffentlicht. Die Ausstellung findet am 29. Juni 2016, 19.00 
Uhr im Stadthaus Kloten statt. 
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6. Vorprüfung 

Die Einhaltung der formellen und materiellen Anforderungen wurde von der Stadt Kloten geprüft. Die 
lärmschutzrelevanten Kriterien wurden vom Ingenieurbüro Andreas Suter, Thalwil, geprüft und in einem 
Bericht beurteilt. 
 
Formelles 
- Einhaltung Abgabetermine 
- Vollständigkeit der Unterlagen 

Materielles 
- Rahmenbedingungen und Perimeter (Bauvorschriften, Höhenbeschränkungen) 
- Lärmschutz (Strassenlärm) 
- Aussenraum (Zugänglichkeit, Baumbestand) 
- Erschliessung und Parkierung (MIV, Fahrräder, rückwärtige Erschliessung) 
- Etappierung (Parking, Zufahrt) 
- Dichte 
- Raumprogramm 

Die Beiträge wurden allesamt rechtzeitig und vollständig eingereicht. Inhaltlich wurden bei allen Projekten 
geringfügige Abweichungen von den formulierten Anforderungen und einzuhaltenden Rahmenbedingun-
gen (insbesondere Nichteinhaltung von Mehrlängenzuschlägen und Strassenabstand) festgestellt. Entge-
gen dem Wettbewerbsprogramm haben die Pläne von Baumann Roserens Visualisierungen (Handzeich-
nungen) enthalten. Die Visualisierungen wurden abgedeckt. Es hat sich dadurch aber kein Team einen 
Vorteil verschafft und somit wurden alle Beiträge als beurteilbar befunden. 

 
7. Beurteilung 

- Vorprüfung 
Das Ergebnis der Vorprüfung wurde anhand des Vorprüfungsberichts dem gesamten Beurteilungs-
gremium vorgestellt. Alle Eingaben wurden zur Beurteilung zugelassen. 
 

- Einlesen in ein ausgewähltes Projekt und Projektvorstellung 
Die Projekte wurden in der Zusammensetzung Fach- und Sachjuror vertieft studiert und dem Plenum 
präsentiert. 
 

- 1. Beurteilungsdurchgang 
Nach eingehender Diskussion schieden am Ende des ersten Beurteilungsrundgangs die Projekte von 
Arndt Geiger Hermann und Züst Gübeli Gambetti aus. 
 

- Begehung des Areals 
Um nochmals einen Eindruck der Situation vor Ort zu erhalten, wurde das Geviert über Mittag durch 
das Beurteilungsgremium begangen. Dabei wurde insbesondere der Einfluss des Gewerbegebäudes 
Lindenstrasse 23 / 25 auf die Überbauungsvorschläge eingehend diskutiert. 
 

- 2. Beurteilungsdurchgang 
Die beiden verbliebenen Projekte wurden vertieft diskutiert und anhand der Kriterien auf deren Stär-
ken und Schwächen beurteilt. 
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- Abstimmung 
Das Beurteilungsgremium kam einstimmig und ohne Enthaltungen zum Entscheid, das Projekt der 
4plusarchitektinnen zur Weiterbearbeitung zu empfehlen. Der Entwurf zeigt insgesamt den qualitativ 
hochwertigsten und zielführendesten konzeptuellen Ansatz in Bezug auf die Aufgabenstellung und 
die örtlichen Verhältnisse auf. 
 

- Weiterbearbeitung und Empfehlungen 
Das Beurteilungsgremium formulierte für das Siegerprojekt der 4plusarchitektinnen folgende Emp-
fehlungen für die Weiterbearbeitung: 
 

⋅ Der Abstand von 6 m von der Strassengrenze „Geerenstrasse“, Kat.-Nr. 4667, ist vollständig und 
mit allen Gebäudeteilen einzuhalten. 
 

⋅ Die modularen Gebäudeteile sind noch etwas schematisch. Die Gebäude und Wohnungstypolo-
gien sind situationsgerechter auszugestalten. 

 
⋅ Die beiden Innenhöfe „Ost“ (Grundstück Brunner) und „West“ (Grundstück Sauter) sind 

dichtemässig zu entspannen. Für die an die Innenhöfe anstossenden Wohnungen sind bessere 
Belichtungsverhältnisse zu schaffen. Somit sind in Bezug auf die räumlichen Verhältnisse, die 
Geschossigkeit und Platzierung der Gebäude betreffend Belichtung des EG und 1. OG zu über-
prüfen. Dabei wird Wert auf die Abstandssituation des siebengeschossigen Gebäudes auf dem 
Grundstück Sauter zur Grundstücksgrenze Brunner gelegt (Grundabstand BZO einhalten). Dies 
insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen Etappierung zur Erhaltung eines qualitativen 
Zwischenstandes. 
 

⋅ In einigen Gebäuden sind an den Fassaden liegende Treppenhäuser vorgeschlagen worden. Es 
ist zu prüfen, ob die Treppenhäuser so platziert werden können, dass weniger wertvolle Fassa-
denfläche benötigt wird (Fassadenfläche prioritär für Belichtung Wohnungen nutzen). Eine natür-
liche Belichtung der Treppenhäuser wird aber begrüsst. 
 

⋅ Die Zufahrt zur Tiefgarageneinfahrt auf der Ostseite (Grundstück Sauter) ist etwas umständlich, 
indem um das Parkplatzpaket und die Hauseingangszone herumgezirkelt werden muss. Auch 
wird die Strassenverkehrssicherheit in der Kurve in Frage gestellt. Sofern eine privatrechtliche 
Einigung gefunden werden kann, soll auch eine Erschliessung über die bestehende, rückwärtige 
Tiefgaragenzufahrt des Gebäudes Lindenstrasse 23/25 geprüft werden. 

 
⋅ Das Gebäude Fürpass verfügt über keine unterirdischen Parkplätze und ist vollumfänglich von 

der Bebauung Sauter abhängig. Dies soll nach Möglichkeit verbessert werden. 

 
⋅ Die Verortung der Veloabstellräume sind zu überprüfen. 

 
⋅ Die im Betrachtungsperimeter aufgezeigten Baukörper sollen zum Grundstück Brunner mindes-

tens den zonengemässen Abstand einhalten. 
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8. Fazit und Dank 

Trotz der vermeintlich „einfachen“ Ausgangslage mit gut proportionierten Grundstücken hat sich gezeigt, 
dass die Herausforderung darin bestand, die für eine reine Wohnbebauung hohe Ausnützung mit den An-
sprüchen der Eigentümer an gut besonnte und attraktive Wohnungen möglichst gut zu verbinden. Ge-
winnbringend war, dass die vier Teams unterschiedliche Ansätze und Strategien verfolgt haben, so dass 
das Beurteilungsgremium die unterschiedlichen Typologien und Vorgehensweisen gut vergleichen konnte. 

Das Beurteilungsgremium dankt den Teilnehmer/innen für ihren Einsatz und die spannenden und insge-
samt auf hohem Niveau erstellten Arbeiten. 

 

9. Projekte 

 

� Projekt Arndt Geiger 

Typologie 

Mit dem Überbauungsvorschlag integriert das Team Arndt Geiger im heterogen gewachsenen Quartier drei kom-
pakte Baukörper unterschiedlicher Typologie. Die Setzung dreier Solitäre verspricht Ökonomie der Mittel und somit 
Nachhaltigkeit, was aber beides im Projektverlauf nicht eingelöst wird. Um einen möglichst grossen, allen Bewoh-
nenden zur Verfügung stehenden Binnenraum zu ermöglichen, werden sehr hohe Bauten in Kauf genommen, was 
mit Ausnahme des Stadthauses quartierunüblich ist. Diese Gebäude zelebrieren mit sechs Geschossen im Süden 
und deren zehn im Norden eine grosse Dominanz und erscheinen mithin ohne jeglichen Bezug zur näheren und 
weiteren Umgebung. Da der neue Stadtbaustein infolge seiner städtebaulichen und architektonischen Ausformulie-
rung als Gesamtes seine unmittelbaren Nachbarn überragt, wird er als unerwünschter Solitär und Fremdkörper 
empfunden. Eine feinere Körnigkeit und Höhenstaffelung hätten die Situation entspannen können. 
 

Freiraum 

Zwischen den drei Baukörpern soll ein attraktiver Binnenraum entstehen, der allen Bewohnenden zur Verfügung 
steht. Dieser öffnet sich im Süden zum nachbarlichen Aussenraum und erzeugt dadurch eine grosszügige Weite. Die 
bestehende Buche wird erhalten und dient zur Gliederung der beiden Innenhöfe. Dier Jury bezweifelt jedoch die At-
traktivität des in vier verschiedene Zonen unterteilten Binnenraumes wegen mangelnder Belichtung einzelner Berei-
che und einer undifferenzierten Formgebung. Die Verfasser ordnen den Erdgeschossigen Wohnungen private Gar-
tenanteile zu, so dass der Mehrheit der Bewohner ein mittig liegender, viel zu klein dimensionierter Streifen zur Ver-
fügung steht. Die Wegführung lädt Passanten ein, den Hof als Abkürzung zu benutzen, was nicht im Sinne des pri-
vaten Binnenraumes sein kann. Unverständlich ist auch, dass eine urbane Bautypologie in einen grünen Vorgarten-
gürtel platziert wird. Ebenerdige Besucherparkplätze oder Aussenveloplätze fehlen im Übrigen vollständig. 
 
Wohnqualität 

Die drei Baukörper sind nicht nur in Ihrer Höhe, sondern auch in Ihrer Tiefe gestaffelt. Die Gebäude offerieren trotz 
unterschiedlichen Ausrichtungen und Gebäudetiefen leider nur eine einzige Wohnungstypologie, die des Durchwoh-
nens. Die Strategie der zweispännigen Erschliessung bedingt zu viele Treppenhäuser, was der Ökonomie abträglich 
ist. Dass zehn Wohnungen im nördlichen Block über einen Laubengang erschlossen werden müssen, ist an dieser 
Lage und in Anbetracht der gewünschten Bewohnerinnen unverständlich. Eine in ihrer Dimension wechselnde und 
alles umhüllenden Balkonschicht erschwert die Belichtung der inneren Bereiche. Das Durchwohnen wird aufgrund 
der Gebäudetiefe als unattraktiv empfunden und nimmt dazu auch wenig Rücksicht auf den Wunsch nach durch-
mischten Nutzern. Die Ausrichtung auf den südlichen Nachbarn und dessen steinerner Fassade ist nicht attraktiv 
und wenig besonnt. 
 
Erschliessung 

Die Tiefgarageneinfahrt liegt direkt anliegend an das Grundstück von Herrn Fürpass und würde im Falle einer Etap-
pierung einen unfertigen Eindruck hinterlassen. Die Tiefgarage ist sehr grosszügig ausgelegt und weist für die Be-
grünung des Innenhofes nicht genügend Erdüberdeckung aus. 
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Etappierbarkeit 

Die vorgeschlagene Etappierung ist grundsätzlich denkbar, obwohl der nicht fertig gebaute Blockrand wenig über-
zeugen würde. 
 
Fazit 

Das Konzept wurde nach der Zwischenbesprechung wenig bis gar nicht weiter entwickelt. 
Die kritischen Fragen zur Massstäblichkeit sowie zu den ungünstigen Gebäudetiefen und Typologien bleiben unbe-
antwortet. Die Autoren haben leider die Chance verpasst, ihr Projekt zusammen mit den Bauherrn und der Jury zu 
schärfen. 

 

 
Erdgeschossplan 

 

 
Obergeschosse 
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Ansicht Geerenstrasse 
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� Projekt Züst Gübeli Gambetti 

Typologie 

Der Überbauungsvorschlag zeigt vier Baukörper, welche jeweils mit zweigeschossigen Sockeln zusammengebun-
den werden. Auf den überhohen Sockelgeschossen erheben sich insgesamt sieben fünf- bis sechsgeschossige Ge-
bäude, die in der Abfolge als Punktbauten gelesen werden. Im Kreuzungsbereich Geeren-/Lindenstrasse wird mit ei-
nem siebengeschossigen Gebäude ein Akzent gesetzt. Die Akzentuierung wird von der Jury aufgrund der geplanten 
Nutzung als reines Wohngebäude allerdings in Frage gestellt. Die Typologie der Punktbauten verspricht gut belich-
tete Wohnverhältnisse, welche aber aufgrund der beengten Verhältnisse zwischen den Gebäuden schlussendlich 
doch nicht vollständig eingelöst werden können. Auch die Platzierung und Ausrichtung des südlichsten Baukörpers 
zum Gewerbegebäude Lindenstrasse 23 und 25 führt zu einer beengenden Situation mit Ausblick auf die dunkle, 
fast schon bedrohlich wirkende Granitfassade des Gewerbebaus. 
 

Freiraum 

Zwischen den Gebäuden spannt sich ein über 75 m langer, aber nur gerade 18 m breiter Binnenraum auf, der durch 
die Höherlegung gegenüber der Geerenstrasse und aufgrund des umsäumenden zweigeschossigen Sockels sehr 
introvertiert wirkt. Der mit organischen Formen bespielte Innenraum ist für die gesamte Bebauung nutzbar und gut 
gelungen, die privaten Aussenräume der Wohnungen beschränken sich auf eingezogene Loggien. Der Raum zur 
Geerenstrasse mit zukünftiger Glattalbahn soll urban gestaltet werden, indem die Hartbeläge bis an die Gebäude-
fassaden heranreichen. Über diesen Raum erfolgt auch der Zugang zu den Gebäuden, was nachvollziehbar ist. Eine 
Ausnahme bildet der südlichste Gebäudekörper, der über den gemeinsamen Grünraum erschlossen wird. 
 
Wohnqualität 

Mit der Setzung der Solitärgebäude werden zu einem grossen Teil dreiseitig belichtete Wohnungen geschaffen, wel-
che allerdings aufgrund der geringen Abstände zwischen den Punktbauten von der Jury als nicht übermässig attrak-
tiv bewertet wurden. Mit einer geschickten Platzierung der Fassadenöffnungen wird zwar versucht, zumindest die 
Einsichtsbereiche zu reduzieren. Dennoch werden die Abstände von weniger als 7 m als zu knapp beurteilt. Teil-
weise sind in den Regelgeschossen Wohnungen ausgewiesen, die (wegen der knappen Abstände) faktisch nur von 
Norden her belichtet werden. 
 
Erschliessung 

Die grosszügige Tiefgarage wird wie verlangt über zwei Zufahrten ab der Lindenstrasse und der Petergasse er-
schlossen. Die Standorte der Einfahrten sind gut gewählt. Die Tiefgarage funktioniert und weist für jeden Eigentümer 
auf dem eigenen Grundstück Parkplätze aus. Veloabstellplätze sind ober- und unterirdisch in genügender Anzahl 
vorhanden. 
 
Etappierbarkeit 

Die vorgeschlagene Etappierung ist umsetzbar. 
 
Fazit 

Die gewählte Typologie nimmt Bezug auf die westlich angrenzende Bebauung an der Geerenstrasse und nimmt in 
nachvollziehbarer Weise diese neue Entwicklung auf, was zu begrüssen ist. Durch die einzelnen Hochpunkte ver-
spricht die Überbauung trotz der hohen Dichte eine gute Wohnqualität dank dreiseitig belichteter Wohnungen. Das 
Konzept wird aber dadurch geschwächt, dass die Platzverhältnisse für die vorgeschlagene Bebauungslösung 
schlussendlich zu knapp sind. Daraus resultieren sowohl im Verhältnis der einzelnen Solitärgebäude zueinander als 
auch im schmalen Innenhof beengende Verhältnisse. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, indem eine grosse Anzahl 
der Wohnungen frontal auf das wenig attraktive Gewerbegebäude ausgerichtet sind. 
 
Zusammenfassend ein gut durchdachter und sorgfältig bearbeiteter Vorschlag, dessen vermeintliche Stärken aber 
aufgrund der vorliegenden Situation nicht vollumfänglich und überzeugend eingelöst werden können. 
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Situationsplan mit Umgebungsgestaltung 

 

 
Regelgeschoss 

 

 
Ansicht Geerenstrasse 
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� Projekt Baumann Roserens 

Typologie 

Die Jury würdigt die präzise und städtebaulich klare Konzeption. Die Verfassenden umsäumen mit vier orthogonalen 
Solitärbauten einen zentral liegenden, grosszügig bemessenen Gartenhof. Dieser öffnet sich über fünf Fenster zur 
direkten Nachbarschaft. Die Gebäude sind, um sich in der heterogenen und ebenso dispersen Umgebung auf eine 
selbstverständliche Weise zu integrieren, unterschiedlich lang und hoch und geschickt geformt. Die Autoren staffeln 
die beiden Längsbauten gekonnt, um der hinteren Gebäudezeile eine möglichst gute Besonnung zu ermöglichen. 
Die Gebäude fügen sich, ausser auf der Parzelle Fürpass gut ins Quartier ein. Die Jury bezweifelt, dass ein Hoch-
punkt als Auftakt des neuen Stadtbausteins dem Nutzungsinhalt Wohnen gerecht würde. Die Höhe von zehn Ge-
schossen zeichnet im Zentrum exklusiv das Stadthaus mit seiner öffentlichen Nutzung aus. Ebenso scheint der sie-
ben Geschosse hohe Akzent für die Familie Brunner gegenüber den Nachbarn mit ihren sechs Geschossen leicht 
überdimensioniert. 
 
Freiraum 

Der Binnenhof ist gleichermassen intim, gut proportioniert und sorgfältig gestaltet. Er weist eine zusammenhängende 
Fläche für alle Bewohnenden aus. Die subtil gestaltete Abgrenzung zum öffentlichen Raum nimmt Fahrrad- oder 
Autoparkplätze auf. Die Markierung der Übergänge mit Bäumen, Treppenstufen oder Belagswechseln schliesst eine 
unerwünschte Durchwegung aus. Eine befestigte Zone umrahmt den innenliegenden Gartenhof. Die Wohnungen 
sind konsequent als Hochparterrewohnungen konzipiert und bieten dadurch die gewünschte Privatheit und Schutz 
vor Einsicht. Die unter dem Park liegende Tiefgarage ist in ihrer Höhenlage subtil in die Topografie eingeschrieben 
und in ihrer Lage um ein halbes Geschoss versetzt, so dass bei vielen Bereichen tief wurzelnde Bäume gepflanzt 
werden können, ohne die gesamte Decke überdimensionieren zu müssen. 
 
Wohnqualität 

Die beiden Punktbauten bieten zwei bis dreiseitig orientiertes, somit gut belichtetes und flexibel adaptierbares  Woh-
nen an. Sie sind kompakt und werden in ihrer Ausprägung gewürdigt. Die Längsbauten sind wegen ihrer Nutzungs-
dichte relativ tief, was sich für ein Durchwohnen mit Zweispännern anbietet. Dennoch entstehen, ausser an den Ge-
bäudeenden mit ihren Dreispännern teilweise wenig belichtete und dadurch schlecht nutzbare Zonen. Die Loggien 
überzeugen die Jury wegen ihrer Tiefe nicht. Vorstellbar wären an dieser ruhigen und peripheren Lage halb einge-
zogene Balkone, welche die Abwicklung der teuren Fassadenhülle verkleinern könnten. Der südliche Baukörper liegt 
sehr nahe am fensterlosen und mächtigen Granitgebäude. Die Aussicht zu und die mangelnde Besonnung wegen 
diesem Nachbarn stellen die Attraktivität einer Vielzahl der nach Süden orientierten Wohnungen in Frage. 
 
Erschliessung 

Die Erschliessung auf Fussgängerebene erfolgt teilweise vom öffentlichen Raum aus, was die Privatheit des Hofes 
unterstreicht. In diesem Sinne ist es für die Jury unverständlich, dass sowohl der Turmbau als auch der südliche Bau 
von der Innenseite erschlossen werden. Die Tiefgarageneinfahrt liegt für alle drei Eigentümerinnen kompakt auf der 
Parzelle von Herrn Fürpass. Die Anzahl der Parkplätze entspricht nicht dem notwenigen Minimum. Gewünscht wä-
ren mindestens zwei unabhängige Einfahrten. Auf Eingangsniveau werden kleine Fahrradabstellräume angeboten 
und daher stehen viele der notwenigen Fahrradabstellplätze wenig attraktiv auf der Stirnseite der Gebäude. 
 
Etappierbarkeit 

Die Etappierung wird klar beschrieben und ist, was die Gebäude betrifft, problemlos machbar. Die Tiefgarage 
müsste integral überarbeitet werden, weil sie zu klein ist und weil zwei unabhängige Zu- und Wegfahrten gewünscht 
waren. 
 
Fazit 

Das Konzept wurde nach der Zwischenbesprechung und dem Wunsch nach einem Siedlungsinternen Freiraum 
grundlegend überarbeitet. Es führt zu einer aufgelockerten Blockrandbebauung mit vier Solitären, welche im Inneren 
einen grossen, den Bewohnenden vorbehaltenen und sehr schön gestalteten Innenhof aufnimmt. Diese Haltung 
überzeugt städtebaulich. Die Wohnungsgrundrisse des Durchwohnens und der Drehung je nach Ausrichtung an den 
Gebäudeenden überzeugen ebenfalls. Jedoch sind viele der Nord-Süd orientierten Wohnungen, welche sich auf die 
blinde Fassade des südlichen Nachbarn orientieren, wenig attraktiv. Insgesamt stellt das Projekt einen wertvollen, 
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gut durchdachten und sorgfältig bearbeiteten Beitrag zum verdichteten Wohnungsbau im heterogenen Kontext des 
Zentrums von Kloten dar. 

 

 
Situationsplan mit Umgebungsgestaltung 

 

 
Regelgeschoss 
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Ansicht Geerenstrasse 
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� Projekt 4plusarchitektinnen 

Typologie 

Die zentrale Wohnlage im Herzen von Kloten spricht sowohl ein junges, dynamisches Publikum als auch ältere Men-
schen an, die ihr Einfamilienhaus verlassen und die Vorzüge der guten Versorgung im Zentrum geniessen. Für die-
ses gemischte Publikum wird eine Typologie entwickelt, die das Zentrum stärkt, mit einem menschlichen Massstab 
aber auch die örtliche Körnigkeit und den Grünraum in der Umgebung aufnimmt.  
Ausgehend von einem einheitlichen Stadthaus-Typ der mit Zwischenbauten verbunden wird, entsteht ein dichtes 
Stadtgewebe mit einer Vielzahl von Höfen mit unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten, Durchsichten und Verbindun-
gen. Das Grundmodul des Stadthauses weist eine einheitliche Grundfläche auf, variert aber in der Geschossigkeit 
und Form der Verbindungsbauten. Die Gebäudeteile sind vier- bis achtgeschossig. Mit dieser Strategie, wird der An-
spruch eingelöst, gute Übergänge, räumliche Qualitäten, ein menschlicher Massstab zu schaffen.  
 
Freiraum 

Entlang des öffentlichen Raumes sind Vorplätze mit Bäumen und Parkplätzen vorgesehen. Die hohen Bäume auf 
den Plätzen zur Geerenstrasse schaffen einen Bezug zum Altbach. Entlang der lärmbelasteten Lindentrasse weicht 
die Bebauung stärker zurück. Die Bäume auf diesem grösseren Vorplatz sollen als "Pufferzone zur Strasse" dienen. 
Die hierfür vorgeschlagene Anzahl Bäume ist aber zu gering. 
Die siedlungsinterne Höfe sind autofrei und werden gemeinschaftlich genutzt. Die Freiräume sind unterschiedlich 
zoniert und gestaltet, teils begrünt und mit Bäumen bepflanzt, teils als Begegnungsorte zum Spielen und verweilen 
ausgestattet.  
Die unterschiedliche Geschossigkeit der Wohnbauten wird genutzt, um auf der Ebene der Dachterrassen beschauli-
che Gärten mit privaten und halbprivaten Lauben anzulegen. 
 
Wohnqualität 

Alle Wohnungen sind zwei- und dreiseitig orientiert und weisen durch die differenzierte Geschossigkeit der Überbau-
ung eine gute Besonnung auf. Viele Treppenhäuser sind an der Aussenfassade angeordnet und natürlich belichtet. 
Das Grundmodul weist je Geschoss eine Zweizimmer- und eine Dreizimmerwohnung auf. In den Verbindungsbauten 
sind Drei- und Vierzimmerwohnungen geplant. Mit Ateliers im Erdgeschoss, Fünfzimmerwohnungen in den obersten 
Geschossen und Maissonette-Typen wird ein sehr breites Spektrum an Wohnungen angeboten.  
Alle Zimmer sind mit mindestens 14 m2 grosszügig dimensioniert. Die Grundrisse entlang der Lindenstrasse erfüllen 
die lärmrechtlichen Kriterien.  
Die teilweise eingezogene Loggia bietet jeder Wohnung trotz der hohen Dichte eine Privatsphäre im Aussenraum. 
Entlang der südlichen Grenze erhalten die Wohnungen im Erdgeschoss einen direkten Zugang zum Garten.  
Das Wohnungsangebot, die Wohnqualität und die Zugänge zum Aussenraum werden vom Beurteilungsgremium 
grundsätzlich als sehr gut gewertet. Die Anlage mit einem Grundtyp wird teilweise als zu starr empfunden. Etwas 
differenzierte ortspezifischere Adaption des Grundmoduls wäre wünschenswert, im Rahmen des Studienverfahrens 
aber nicht vollständig leistbar. 
 
Erschliessung 

Die Hauszugänge sind strassenseitig an einem Vorplatz oder im Hof gut und direkt auffindbar angeordnet. Neben 
dem Hauseingang werden im Erdgeschoss sehr grosszügige Fahrradräume angeboten.  
Die Autoabstellplätze für Besucher sind entlang der Strassen am Rand der Überbauung angeordnet. Die Tiefgara-
genzufahrten entsprechen den Vorgaben, wobei jene an der Lindentrasse wenig plausibel und schlecht auffindbar 
ist. Die niedrige Anzahl Tiefgaragenabstellplätze erlaubt die Pflanzung von hohen Bäumen. 
 
Etappierbarkeit 

Die Etappierung funktioniert. Es sind keine Konflikte erkennbar.  
 
Fazit 

Das Konzept nimmt Themen der Zentrumsplanung der letzten Jahre auf, wie verdichtet Bauen mit differenzierter 
Körnigkeit oder guten Übergangen zum öffentlicher Raum, und webt an diesem Muster weiter. Die Transformation 
im Quartier, fügt sich trotz hoher Dichte sehr gut in die Nachbarschaft und in den stadträumlichen Kontext ein. Das 
Konzept wurde nach der Zwischenbesprechung hinsichtlich der Erdgeschossnutzung und Parkierung grundlegend 
überarbeitet  und die Qualität hinsichtlich Aufenthalt und Adressbildung stark verbessert. Die Übergänge im 
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Erdgeschoss sind gut gelöst und die Höfe unterschiedlich nutzbar. Das Angebot an Ateliers, Wohnungen und 
Freiräumen ist vielfältig und attraktiv. Die Typologie schafft mit unterschiedlichen Vorplätzen, Höfen und Häusern 
eine hohe Wohnqualität und ermöglicht in hohem Masse eine Identifikation der Bewohner. Der Entwurfsansatz ist 
bestechend und robust, um in der Umsetzung/Weiterentwicklung des Projekts die hohe Qualität halten zu können. 

 

 
Situationsplan 
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1. Obergeschoss 
 

 
Querschnitt durch Hof Ost 
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10. Genehmigung 

Genehmigung des Beurteilungsgremiums: 
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Situation

Der Projektperimeter liegt direkt neben der stark befahrenen Linden-
strasse. Zudem grenzt er direkt an die Geerenstrasse und die Petergas-
se an, welche allerdings deutlich tiefere Emissionen aufweisen:

Lärmrechtliche Beurteilung

Mit dem vorliegenden Lärmgutachten muss aufgezeigt werden, ob die 
Anforderungen der Lärmschutz-Verordnung (LSV) eingehalten sind.

Konkret müssen die Beurteilungspegel Lr` aller Lärmarten in der Mitte 
der offenen Fenster von lärmempfi ndlichen Räumen die massgeben-
den Belastungsgrenzwerte Lr einhalten.

Nach geltender Praxis im Kanton Zürich muss der Grenzwert bei 
Wohnräumen bei dem zur Belüftung des Raumes notwendigen Fens-
ter, dem sogenannten Lüftungsfenster, eingehalten sein. Als massge-
bender Ermittlungsort gilt demzufolge das am wenigsten lärmexpo-
nierte Fenster eines Raumes, sofern die Fensterfl äche mindestens 5% 
der Bodenfl äche des zu belüftenden Raumes beträgt und sofern das 
Fenster nicht durch eine andere Lärmart über dem Grenzwert belastet 
ist.

Die verschiedenen Lärmarten sind getrennt zu beurteilen.

1

2
Lageplan des Projektperimeters
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Grundlagen

3.1 Objekt

- Wettbewerbsprogramm Studienauftrag (Version vom 19.08.2015 / 
Entwurf für Anfrage Architekten)

3.2 Zone, Empfindlichkeitsstufen und Grenzwerte

Das Areal befi ndet sich gemäss aktueller Nutzungsplanung der Stadt 
Kloten in der viergeschossigen Wohn-Gewerbezone WG4, welcher die 
Lärm-Empfi ndlichkeitsstufe III (ES III) zugeordnet ist.

Da das Areal als erschlossen gilt, muss die Einhaltung der Immissions-
grenzwerte (IGW) nachgewiesen werden. Die massgebenden Grenz-
werte betragen:

 Tag Nacht
 [dB(A)] [dB(A)]

IGW ES III 65 55

3.3 Emissionsdaten

3.3.1 Strassenlärm

Die Emissionsdaten der Strassen stammen aus dem aktuell laufen-
den Projekt «Lärmsanierung Gemeindestrassen». Die massgebenden 
Emissionswerte sind:

 Lrt Lrn
 [dB(A)] [dB(A)]

Bachstrasse 58.2 50.3

Geerenstrasse (Kirchgasse – Petergasse) 66.5 54.3
Geerenstrasse (Petergasse – Lindenstrasse) 65.2 53.6

Lindenstrasse (Petergasse – Industriestrasse) 79.1 70.3
Lindenstrasse (Industriestrasse – Dorfstrasse) 68.8 55.9

Industriestrasse (Lindenstrasse – Mühlegasse) 78.9 70.1

Petergasse (Lindenstrasse – Geerenstrasse) 71.6 57.0
Petergasse (Geerenstrasse – Dorfstrasse) 70.5 56.7

Diese Emissionen beinhalten bereits einen Zuschlag von 1 dB(A) für die 
allgemeine Verkehrsentwicklung für den Planungshorizont von 10 Jah-
ren sowie einen Belagszuschlag von 1 dB(A) für Strecken mit einer 
signalisierten Geschwindigkeit unter 60 km/h.

Diese Emissionen führen im Projektperimeter zu Überschrei-

tungen des massgebenden IGW. Der Strassenlärm ist detail-

liert zu beurteilen (s. Abschnitt 4).

3
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3.3.2 Bahnlärm

3.3.2.1 SBB

Gemäss Emissionsplan2015 der SBB weist der Abschnitt Kloten–Dorf-
nest (Abzw) der SBB-Strecke Zürich Oerlikon Nord-Hürlistein (Abzw) 
(DfA-Linie 752) im Bereich des Projektperimeters die folgenden Emissi-
onen auf:

 Lrt Lrn
 [dB(A)] [dB(A)]

Kloten–Dorfnest (Abzw) 73.8 69.3.

Bei diesen Zahlen handelt es sich bereits um Prognosewerte, es sind 
keine weiteren Zuschläge anzubringen.

Aufgrund des Abstandes zum Projektperimeter sind keine 

Überschreitungen des massgebenden IGW möglich. Der SBB-

Bahnlärm ist nicht weiter zu beurteilen.

3.3.2.2 Glattalbahn

Gemäss Richtplan soll die Glattalbahn vom Flughafen über das Stadt-
haus und die Geerenstrasse bis in die Klotener Industrie verlängert 
werden. Das zukünftige Trassee verläuft damit unmittelbar angren-
zend an den Projektperimeter.

Da für diese Erweiterung aktuell kein genehmigtes Projekt vor-

liegt, muss sie in der vorliegenden Beurteilung nicht mitberück-

sichtigt werden.

Da die Glattalbahn im Bereich der Projektperimeters als Strassenbahn 
verkehrt, müssen deren Emissionen dem Strassenlärm zugeordnet 
und mit dem Pegel der Geerenstrasse energetisch addiert werden. Die 
entsprechenden Untersuchungen und Nachweise sowie allfällig zu 
treffende Massnahmen sind im Rahmen des Ausbauprojektes Glattal-
bahn zu führen.

3.3.3 Fluglärm

Gemäss Fluglärm-Informationssystem des Kantons Zürich liegen im 
Projektperimeter die folgenden Belastungen vor:

 Lrt Lrn
 [dB(A)] [dB(A)]

Zivilfl uglärm Tag 58 
Zivilfl uglärm 1. Nachtstunde  53-55
Militärfl uglärm Tag <60

Damit sind betreffend Fluglärm keine besonderen Lärmschutz-

massnahmen zu treffen, aber es sind höhere Anforderungen an 
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die Schalldämmung der Aussenhülle gestellt. Dies muss im Rah-

men des Baubewilligungsverfahrens nachgewiesen werden.

3.3.4 Industrie- und Gewerbelärm

Im Rahmen eines Wohnbauprojektes sind betreffend Industrie- und 
Gewerbelärm allfällige Tiefgaragenzufahrten sowie klimatechnische 
Anlagen zu untersuchen.

Die entspredchenden Nachweise sind im Rahmen des Baubewil-

ligungsverfahrens zu führen.

3.4 Berechnungsmodell

Die Berechnungen wurden mit CadnaA (Computer Aided Noise Abate-
ment; Software zur Berechnung, Darstellung, Beurteilung und Prog-
nose von Umgebungslärm; Version 4.5.151) durchgeführt.

Berechnung Strassenlärm

Zur Bestimmung der grundlegenden Lärmsituation werden Raster des 
leergeräumten Areals in verschiedenen Höhen berechnet. Die Darstel-
lungen auf der Folgeseite zeigen die entsprechenden Belastungen für 
den Tag (links) und die Nacht (rechts).

Das berechnete Areal weist einen Abstand von 6 m zur Geerenstrasse 
und jeweils 3.5 m zu den übrigen umliegenden Grenzen auf.

Es ist ersichtlich, dass die für Wohnnutzung massgebenden Belastun-
gen von 65 dB(A) am Tag (Grenze zwischen rot und weinrot) respekti-
ve 55 dB(A) in der Nacht (Grenze zwischen grau und orange) entlang 
der Lindenstrasse in allen Geschossen überschritten sind. Die maxi-
malen Belastungen betragen ca. 68 dB(A) am Tag respektive 59 dB(A) 
in der Nacht, liegen also 3-4 dB(A) über dem massgebenden IGW.

Entlang der Petergasse und der Geerenstrasse sind keine IGW-Über-
schreitrungen zu verzeichnen.

Fazit

Der Grossteil des Projektperimeters kann hinsichtlich der Lärmbelas-
tungen ohne weitere Massnahmen überbaut werden.

Für einen ca. 25 m breiten Streifen ab der Strassenachse der Lin-
denstrasse gilt: Die Anordnung von Fenstern von lärmempfi ndlichen 
Räumen ist nur dann möglich, wenn ...

4

5
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Raster EG (1.5 m über Boden)

Raster 2.OG (7.5 m über Boden)

Raster 4.OG (13.5 m über Boden)

Raster 6.OG (19.5 m über Boden)

 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB
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... es sich nicht um Lüftungsfenster nach Defi nition des Kantons Zü-
rich handelt, wenn derselbe Raum also seitlich oder sogar lärmab-
gewandt belüftet werden kann (das entsprechende Lüftungsfenster 
muss sich mindestens 2 m von der Frontfassade entfernt befi nden).

... der betreffende Raum über eine Massnahme in der Fassade (Bal-
kone, Erker, Loggien) belüftet werden kann, was allerdings nur 
unter gewissen Voraussetzungen möglich ist (erst ab dem 2.OG, 
ausreichende Dimensionen, schalldichte Brüstung, schallabsor-
bierende Untersichten) und zu einer maximalen Reduktion von 
3 dB(A) führt.

... in zurückversetzten Attikageschossen die Terrassen- oder Balkon-
brüstung die direkte Sichtlinie zur Quelle unterbricht und sich 
somit eine ausreichende Hinderniswirkung ergibt.

Weitere Hinweise für mögliche (und unmögliche ...) Lärmschutzmass-
nahmen können der Website der Kantonalen Fachstelle Lärmschutz 
(FALS) entnommen werden (www.laerm.zh.ch -> Lärmvorsorge -> 
Bauvorhaben -> Lärmschutzmassnahmen).

Thalwil, 20. August 2015

Ingenieurbüro Andreas Suter

Andreas Suter

Sachbearbeiter: Andreas Suter

Andreas Suteeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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